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wöchigen Frist, von denenjen'rgeii Herren Collecteurs, bey welchen Me Einlagen geschehen, ge
gen die sofort auszuhändigende Original-Gewinn-Loose in Empfang zu nehmen, sondern
auch die Renovation derer im Spiel verbliebenen Billets um so mehr zu beschleunigen gelie- '

Len, als die Ziehung der folgenden 4teu Classe in genauester Befolgung des Plans am gten .
September näcbsthiu vhufthlbar geschiehet. Buch stehen noch einige Kauf Loose zu der qteu
Classe, als: Manze zu Sechs Rchlr. Zwölf Ggr. Halbe zu Drey Rch!r. Sechs Ggr. und!
Viertels zu Ein Rthlr. 8mrfzehn Ggr. in sämtlichen Colletturen zu erhalten. Cassel, den
24. Iulti 1782. 8ürftl. Hcssis. Direction der gnädigst garantirte» Classen-Lotterie daselbst.

5) Bey Hochfürstl. Criminal - Gericht ist nachstehende Requisition und Avertissement eingelaufen:
Es hat Jean Ferdinand von Aft in der Proveuce gebürtig, welcher ohngefehr 36 Jahr alt,
und allenfalls Z Fuß bis 3 Zoll messen mag, sich boßhaft unterfangen, seinem Herrn, dem
Hru. Carl Caspar Ludwig Freyherrn von Rentner zu Weyl, König!. Französischer Lieute,
«ant unter dem Löbl. Schweizer-Regiment von Eptingen, welchem derselbe sieden ganzrr
Jahre zur Zufriedenheit als Laquay gediener hatte, am Uten dieses Monats durch falsch»
nachgemachte Schlüssel (wovon man nach dessen genommener Flucht die Abzeichnungen in
dünnen Pappdeckel noch vorgefunden hat) in desselben Abwesenheit die Chatoulle zu eröf»
ven, und daraus an 44 französische Louisd'or 26 11 Fl. 484 Fl. dann an 240 Laubthaler»
sä 2 Fl. 45 Kr. 660 Fl. und an 80 Convent. Thalern sä 2 Fl. 24 Kr. 192 Fl. in Summa

also 1336 Fl. diebischer Weise zu entwenden, und darauf sich flüchtig zu machen. Der
Bösewicht hatte am Tage des Diebstahls und der Flucht einen dunkelbraunen Rock von so»
 genannten Biber mit grüngelb, und weissen Oüpfen, und ein gelb zeugeneS schwarz gr-
düpftes Kamisohl, und Beinkleider am Leibe, tragt gemeiniglich weiffe seidene Strümpfe
und auf den Schuhen, silberne fast bis auf beyderseits Schuhsohlen reichende Schnallen.
Der ernannte Thäter ist leicht in Deutschland wegen seiner noch allzuwenig kundigen Ans»
spräche und Sprachkenntuiß zu unterscheiden, da er nebst der Französischen auch die Italie
nische spricht, anbey an dem V. anstößt, ist übrigens in Gesellschaft munteren Gemüths,
seine Haare sind schwarz und entweder in einem Harrbeutel oder runden Zopf eingebunden,
er ist hagerer Statur, ganz klein, schwarzbräunlichen Angesichts mir eurem etwas grossen
Mund und grossen Nasen, dann eingefallenen Augen. Wie nun würklich daran gelegen
seyn will, diesen so boßhaften Diebe, wessen erster Diebstahl dieser wohl «richt seyn mag,
ausfindig zu machen, und um der Gerechtigkeit die behörige Genugthuung zu verschaffen
ehestens zu Hände zu bringen; So dcschiehet hiermit an alle Orts Obrigkeiten das gezie
mende Anfachen auf vorbenannten Jean Ferdinand sowohl selbst, als durch deren Unterge
bene achtsame Kundschaft schlagen, denselben in Betretungsfall alsbald gefänglich anhal»
len, sofort anhero die gefällige Nachricht gelangen zu lassen, damit sodann nebst Erstattung
aller Kosten, und unter Ausstellung der gewöhnlichen Reversalien das weitere Nöthige vor»
gek'rhret werden kan. Gleich dann hiergegen auf jeglich anderen Fällen bas bereiteste Keci-
proeum versichert wird. Ellingen, deniZ.Iunii 1782.

Des Ritterl. hoch dcutsàn Ordens Hochlöbl. Valley 8ranken Canzley.
Es werden demnach alle Obrigkeiten hierdurch in subfidium juajs sub ob Iasione ad reciproca

requirirt, aus den beschriebenen Jean Ferdinand genau acht zu haben, imBctretungssaUden»
selben zu arrrtiren und anhero die nöthige Nachricht gelangen zu lassen. Cassel, den s. Jul. 1783.

Hochfürstl. Hessisches Lrimmal-Gericht allster.

Gelehrte Sachen.
1) Nachdem der vierte Theil der Sammlung der Laudesordnungen, welcher die Verordnungt»

von 1730 bis 1751 enthalt, nunmehr abgedruckt ist; So könen die Hrn. Pränumerantensol-, *
chen bey dem Verleger Buchbinder Seibert abholen lassen.

2) Die vor einiger Zeit auf Präuumeration angekündigte Naturgeschichte einiger Vögel von Hrn»
* - • " Ge-


